
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1951/11/26 4Ob101/51,
4Ob25/70, 9ObA17/95

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1951

Norm

AngG §1 IV

AngG §1 VIIe

Rechtssatz

Bei der höheren Dienstleistung kommt es nicht so sehr auf das Zeitverhältnis an, in dem die vom Dienstnehmer

geleisteten höheren Dienste zu seinen anderweitigen Verrichtungen stehen, sondern vielmehr darauf, welche

Bedeutung und Wichtigkeit den höheren Diensten im Rahmen der vom Dienstnehmer entwickelten Gesamttätigkeit

zukommt. Ein Schlepp - Steuermann ist Angestellter.

Entscheidungstexte

4 Ob 101/51

Entscheidungstext OGH 26.11.1951 4 Ob 101/51

Veröff: JBl 1952,349 = Arb 5327 = SZ 24/321

4 Ob 25/70

Entscheidungstext OGH 28.04.1970 4 Ob 25/70

Veröff: Arb 8749

9 ObA 17/95

Entscheidungstext OGH 29.03.1995 9 ObA 17/95

Auch

Schlagworte

SW: nicht kaufmännische Tätigkeit, Steuermann, Mischtätigkeit, gemischte Tätigkeit, Gesamtbetrachtung, Schiffahrt,

Arbeitnehmer
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